
Stadt Gommern 

 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die 

Erteilung von Wahlscheinen zur Wahl des Landrates des Jerichower Landes am 
 06. Juni 2021 

in der Stadt Gommern und den Ortschaften Dannigkow/Kressow, Dornburg, Karith/Pöthen, 
Ladeburg, Leitzkau/Hohenlochau, Menz, Nedlitz, Vehlitz, Wahlitz, Lübs, Prödel  

 
1.   Die Wählerverzeichnisse für die Stadt Gommern und die jeweiligen Ortschaften Dannigkow/Kressow, 
Dornburg, Karith/Pöthen, Ladeburg, Leitzkau/Hohenlochau, Menz, Nedlitz, Vehlitz, Wahlitz, Lübs, Prödel 
       

können in der Zeit vom 17. Mai 2021 bis 21. Mai 2021 während der Dienststunden 
 
in der Stadtverwaltung Gommern, Walther-Rathenau-Straße 4, 39245 Gommern, Meldestelle (nicht 
barrierefrei), zur Überprüfung der im Wählerverzeichnis eingetragenen personenbezogenen Daten 
eingesehen werden (§ 18 Abs. 2 KWG LSA). Das Wählerverzeichnis kann im automatisierten Verfahren 
geführt werden. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Die wahlberechtigte Person kann 
verlangen, dass in dem Wählerverzeichnis während der Möglichkeit der Einsichtnahme der Tag der Geburt 
unkenntlich gemacht wird. 
 
2.  Anträge auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses sind innerhalb der möglichen Frist zur Einsicht-
nahme, 
 

spätestens bis zum 21. Mai 2021 bis 12.00 Uhr, bei 
 
der Stadtverwaltung Gommern, Walther-Rathenau-Straße 4, 39245 Gommern, Meldestelle, schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift zu stellen. Der Antrag auf Berichtigung kann schriftlich oder mündlich als 
Erklärung zur Niederschrift, persönlich oder durch einen Bevollmächtigten eingelegt werden. Sofern die 
behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat die Antragstellerin/ der Antragsteller die erforderlichen 
Beweismittel beizubringen. Für das Berichtigungsverfahren gelten die Bestimmungen des 
Kommunalwahlgesetzes sowie der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt. Nach dem 21. 
Mai 2021, 12.00 Uhr, ist ein Antrag auf Berichtigung nicht mehr zulässig. Macht der Wahlberechtigte 
von dem Recht auf Einsichtnahme keinen Gebrauch und ergibt sich, dass er im Wählerverzeichnis nicht 
aufgeführt ist, so ist ein aus diesem Grund eingelegter Wahleinspruch (§ 50 KWG LSA) unbegründet.   
 
3.  Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
16. Mai 2021 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss das Wählerverzeichnis einsehen und gegebenenfalls Antrag auf Berichtigung 
stellen, wenn sie/ er nicht Gefahr laufen will, dass sie/ er ihr/ sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wählen 
kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.  
 
4.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
4.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
     a) wenn sie sich am Wahltag während der Wahlzeit aus wichtigem Grund außerhalb ihres Wahlbezirks   
         aufhält,  
      b) wenn sie nach dem 35. Tage vor der Wahl (02.05.2021) ihre Wohnung, bei mehreren  
           Wohnungen ihre Hauptwohnung, in einen anderen Wahlbezirk verlegt,  
      c) wenn sie aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, hohen Alters, eines körperlichen  
          Gebrechens oder sonst ihres körperlichen Zustandes wegen das Wahllokal nicht oder nur unter nicht  
          zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann.  
4.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person,   
      a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist für die Berichtigung des  
           Wählerverzeichnisses versäumt hat; das gilt hinsichtlich der Kreiswahl auch, wenn sie eine ihr bei  
           Wohnortswechsel erteilte Wahlrechtsbescheinigung entschuldbar erst nach Ablauf der Antragsfrist  
           vorlegt; 
      b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist entstanden ist. 
 
4.3 Wahlscheine können bis zum 04.06.2021 (2. Tag vor der Wahl), 18 Uhr, schriftlich oder mündlich bei  
der Stadtverwaltung Gommern, Walther-Rathenau-Straße 4, Meldestelle, beantragt werden.  
Der Schriftform wird auch durch Telegramm, Fernschreiber oder Fernkopie Genüge getan. Soweit die 
Gemeinde diese Möglichkeit eröffnet, kann der Antrag auch elektronisch übermittelt werden.   



Fernmündliche Anträge sind nicht zulässig. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
wahlberechtigte Personen können aus den unter 4.2 Buchst. a) und b) angegebenen Gründen den Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, stellen. Gleiches gilt, wenn die wahlberechtigte Person schriftlich erklärt, 
wegen einer plötzlichen Erkrankung das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
aufsuchen zu können. Die beantragende Person muss den Grund für die Erteilung eines Wahlscheines 
glaubhaft machen. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass sie/ er dazu berechtigt ist. Finden gleichzeitig mehrere Wahlen statt (z. B. 
Gemeinde- und Kreiswahlen), gilt der Wahlscheinantrag für jede Wahl, für die die beantragende Person 
wahlberechtigt ist. Verlorene und nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine oder Stimmzettel werden nicht 
ersetzt. 
 
5. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 
zuständigen Wahlbereiches oder durch Briefwahl teilnehmen. Bei der Briefwahl hat die Wählerin/ der 
Wähler im verschlossenen Wahlbriefumschlag 
 

1. ihren/ seinen Wahlschein 
2. einen amtlichen grauen Stimmzettel für die Landratswahl 

 
in dem Wahlumschlag so rechtzeitig an die/ den auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Wahlleiterin/ 
Wahlleiter zu übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch in der Dienststelle der/ des zuständigen Wahlleiterin/ Wahlleiters abgegeben werden. Nähere 
Hinweise darüber, wie die wählende Person die Briefwahl auszuüben hat, sind auf dem Merkblatt zur 
Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übergeben wird, zu entnehmen.  
 
Gommern, den 14.04.2021 
 
 
 
gez. Hünerbein       Siegel 
Bürgermeister  


